
Ergänzung zur Schulordnung 
 
vom 18. April 2024 
 
Mit sofortiger Wirkung gelten folgende Ergänzungen (in fetter Schrift): 
 
 
 
 
Seite 5: 
 
UNSERE SCHULREGELN  
 
Konkret gelten folgende Regeln: 
 
I. Umgang untereinander und mit der Umwelt 
1. …

2. Wir möchten uns und andere vor Sucht schützen. Im gesamten Schul-  
 und Internatsbereich sind deshalb Rauschmittel (Alkohol, Nikotin, Can-  
 nabis, Drogen etc.) verboten. Zudem ist auch das Mitführen von  
 Cannabis und Alkohol nicht gestattet. 
 
 
 
 
 
Seite 9:  
 
REGELN ZUM UMGANG MIT ILLEGALEN DROGEN UND CANNABIS  
 
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen sind der Konsum, 
der Besitz und die Weitergabe von illegalen Drogen nicht gestattet. Die 
Weitergabe von illegalen Drogen im Bereich von Schule und Internat 
führt grundsätzlich zum sofortigen Ausschluss aus Schule und Internat. 
Dies gilt ebenso für die Weitergabe von Cannabis.


